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WICHTIG! Das Substitutionsmedikament muss  
für Kinder und Jugendliche immer unzugäng-
lich aufbewahrt werden. Das gleiche gilt für 
gebrauchte Behältnisse die ggfs. noch immer 
Spuren des Substituts enthalten können. 

Falls die Substitution mit flüssigen Substi-
tutionsmitteln durchgeführt wird, sollte 
das Substitut keinesfalls ohne zusätzliche 
Sicherung im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Der Kühlschrank dient als Aufbewahrungsort für Lebensmit-
tel und Getränke. Hier kann es, besonders mit Kinderaugen 
betrachtet, schnell zu Verwechselungen kommen. Um das 
Risiko von Verwechselungen durch Farbe und Geschmack zu 
reduzieren, sollte in Arztpraxen und Apotheken unbedingt auf 
den Zusatz von Sirup oder Säften verzichtet werden.  
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Auch Behältnisse mit Kindersicherungen sollten keinesfalls 
ohne zusätzliche Sicherung aufbewahrt werden. Kinder oder 
Jugendliche können, je nach Alter, solche Behältnisse unter 
Umständen öffnen. Einige Sicherheitsverschlüsse verlieren 
ihre Wirkung nach dem erstmaligen Öffnen des Behältnisses.

Gleiches gilt für Tablettenblister, die je nach Alter des Kindes 
unter Umständen geöffnet werden können.
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Abschließbare Behältnisse –
die erste Wahl!

Grundsätzlich ist nur die Aufbewahrung in einem verschließ-
baren Behältnis eine sichere Variante. Kleine abschließbare 
Geldkassetten o.ä. sind kostengünstig und lassen sich überall 
lagern. In einer solchen Geldkassette können flüssige Substi-
tutionsmedikamente in einem 
kindersicheren Behältnis im 
Kühlschrank aufbewahrt werden.

Gleiches gilt auch für Substitutionsmittel in Tablettenform. Durch 
Form und Farbe können insbesondere Tabletten von Kindern 
mit Bonbons verwechselt und verschluckt werden. Zudem 
neigen besonders kleine Kinder dazu, Dinge in den Mund zu 
nehmen oder daran zu lecken.

Daher ist auch für Substitutionsmittel in Tablettenform die Auf-
bewahrung in abschließbaren Behältnissen, wie Arzneischrän-
ken oder Geldkassetten, die sicherste Variante.

Die Aufbewahrung von Medikamenten zur Substi-
tution in Schubläden, Schränken, Taschen oder 
Regalen ist hingegen keinesfalls kindersicher.!
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Hinweise für Ärzte 
und Apotheker
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Auf Beimengungen von Sirup 

und Fruchtsäften verzichten

Um den intravenösen Konsum zu verhindern, werden flüssige 
Substitutionsmedikamente oft mit Sirup oder Fruchtsäften 
versetzt. Durch solche Beimengungen verändern sich Farbe, 
Geschmack und Geruch des Substituts. Diese Beimengungen 
können unbeabsichtigte Konsumunfälle von Kindern oder 
opiatnaiven Personen befördern. 

Darüber hinaus kann die Bei-
mengung von Säften dazu 
führen, dass Gärungspro-
zesse entstehen, wodurch 
das Substitutionsmedika-
ment unbrauchbar wird. 
Eine Einnahme kann ge-
sundheitsschädlich sein.



Die Take Home* Regelung 

In einigen Praxen und Ambulanzen wird Müttern und Vätern, 
die mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, eine Take Home 
Dosis grundsätzlich verweigert. Wir geben zu bedenken, dass 
solche Regelungen, dazu führen können, dass neuaufge-
nommene Patient_innen die Existenz eines Kindes aus Angst 
vor Nachteilen verschweigen. Daher sollten substituierte 
Mütter und Väter bei Eignung nicht von der Take Home 
Regelung ausgeschlossen werden.

Eine Informationen über Maßnahmen der sicheren Medika-
mentenlagerung sollte obligatorisch sein.

Gesprächsangebote für 

substituierte Mütter 

und Väter

Substituierten Müttern und Vätern sollten in der Arztpraxis 
oder der Aids- und Drogenhilfe Angebote für Einzel- und/oder 
Gruppengespräche gemacht werden. Im Gespräch mit den 
betroffenen Müttern und Vätern sollte eine Sensibilisierung für 
die Risiken von Substitutionsmitteln im Haushalt  stattfinden. 
Zudem kann die (gegenseitige) Unterstützung zur Erkennung 
und  Vermeidung  potentieller Gefahrenquellen hilfreich sein.  

* Take Home = Mitgabe des Medikaments für mehrere Tage zur 

eigenverantwortlichen Einnahme
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! Jede/r neue Patient/in muss durch den 
behandelnden Arzt über Maßnahmen der 
sicheren Lagerung von Betäubungsmitteln 
im Haushalt informiert werden.

Die Praxis, Kinder von substituierten Müttern und/oder Vätern, 
die beim Jugendamt bekannt sind, zu einer Haaranalyse vor-
zuladen, birgt die Gefahr, dass Eltern das Bekanntwerden der 
Substitutionsbehandlung gezielt vermeiden wollen. 

Die Angst vor Sanktionen kann dazu beitragen, dass diese 
Patient_innen aus dem Hilfesystem gedrängt werden und sich 
stattdessen mit Substitutionsmitteln und anderen Substanzen auf 
dem Schwarzmarkt versorgen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familienhilfe und an-
derer relevanter Unterstützungsangebote sollten bemüht sein, sich 
entsprechend dieser sehr speziellen Fragestellungen zu qualifi-
zieren. Nur so kann den Eltern ein Bewusstsein dafür vermittelt 
werden, wo Risiken bestehen und wie es zu einer potentiellen 
Gefährdung der Kinder kommen könnte bzw. wo unbeabsichtig-
te Übertragungen von Dritten auftreten können.

13



!

Was ist im Notfall zu tun? 

Sollte es zu einem Notfall durch die unbeabsichtigte Einnahme 
von Substitutionsmedikamenten bei Kindern kommen, gilt 
folgendes:

112 anrufen
 
„Atemstillstand“ oder „Bewusstlosigkeit“ erwähnen

beim Kind bleiben 

ist Atmung und Puls vorhanden, das Kind
in die stabile Seitenlage bringen

bei Atemstillstand Mund-zu-Nase oder 
Mund-zu-Mund Beatmung

Sollte Naloxon verfügbar 
sein, gilt folgende Formel:

0,01 mg je kg 
Körpergewicht

Ein Kind mit einem Gewicht 
von 20 kg sollte also 
0,2 mg Naloxon erhalten 
(=1/2 Ampulle).
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